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Satzung zur Regelung des Zugangs zu Informationen des eigenen Wirkungskreises der Stadt Augsburg (Informationsfreiheitssatzung) vom 29.08.2014 Die Stadt Augsburg erlässt aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2012 (GVBl. S. 366), folgende Satzung: §1 Anwendungsbereich (1) Jede Einwohnerin und jeder Einwohner der Stadt Augsburg hat Anspruch auf freien Zugang zu den bei der Stadtverwaltung einschließlich der Eigenbetriebe vorhandenen amtlichen Informationen nach Maßgabe dieser Satzung. (2) Von der Satzung betroffen sind ausschließlich Informationen in Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises. §2 Begriffsbestimmung Im Sinne dieser Satzung sind 1. amtliche Informationen: jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung. Entwürfe und Notizen, die nicht Bestandteil eines Vorgangs werden sollen, gehören nicht dazu; 2. Dritte: alle, über die personenbezogene Daten oder sonstige Informationen vorliegen. §3 Antragstellung (1) Der Zugang zu Informationen wird auf Antrag gewährt. Der Antrag kann schriftlich oder in elektronischer Form gestellt werden. Der Darlegung eines rechtlichen Interesses oder einer Begründung des Antrags bedarf es nicht. (2) Der Antrag soll bei der zuständigen Stelle der Stadt Augsburg gestellt werden. § 4 Abs. 2 bleibt unberührt. (3) Der Antrag muss erkennen lassen, zu welchen Informationen der Zugang gewünscht wird. Ist der Antrag zu unbestimmt, so ist dies der Antragstellerin oder dem Antragsteller mitzuteilen und Gelegenheit zur Präzisierung des Antrags zu geben. Kommt die antragstellende Person der Aufforderung zur Präzisierung nach, beginnt der Lauf der Frist gemäß § 5 erneut. Sofern der Antragstellerin oder dem Antragsteller Angaben zur Umschreibung der begehrten Informationen fehlen, hat die Stadt die antragstellende Person entsprechend zu beraten. §4 Gewährung und Ablehnung des Antrags (1) Die Stadt kann Auskunft erteilen, Akteneinsicht gewähren oder Informationen in sonstiger Weise zur Verfügung stellen. Begehrt die Antragstellerin / der Antragsteller eine bestimmte Art des Informationszugangs, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand. (2) Handelt es sich um vorübergehend beigezogene Akten anderer öffentlicher Stellen, die nicht Bestandteil der eigenen Verwaltungsunterlagen werden sollen, so weist die Stadt auf diese Tatsache hin und nennt die für die Entscheidung über die Einsicht in diese Akten zuständige Stelle. (3) Die Stadt stellt während der Öffnungszeiten ausreichende zeitliche, sachliche und räumliche Möglichkeiten für den Informationszugang zur Verfügung. Die Anfertigung von Notizen ist gestattet. (4) Die Stadt stellt auf Antrag Kopien der Informationsträger, die die begehrten Informationen enthalten, auch durch Versendung zur Verfügung. (5) Der Antrag kann abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits über die begehrten Informationen verfügt oder sich diese in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen Quellen beschaffen kann. (6) Wenn für Amtshandlungen nach dieser Satzung Kosten entstehen, weist die Stadt die Antragstellerin / den Antragsteller rechtzeitig auf deren voraussichtliche Höhe hin. §5 Antragsbearbeitungsfrist (1) Die Stadt macht die Informationen innerhalb von einem Monat zugänglich. (2) Die Ablehnung eines Antrags oder die Beschränkung des begehrten Zugangs zu Informationen hat innerhalb der in Abs. 1 genannten Frist schriftlich zu erfolgen und ist zu begründen. (3) Soweit die Komplexität der begehrten Informationen dies rechtfertigt, kann die Frist des Abs. 1 um zwei Monate verlängert werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller ist über die Fristverlängerung und deren Gründe schriftlich zu informierten. §6 Ausschluss und Beschränkung des Anspruchs (1) Der Anspruch besteht nicht, soweit dem Bekanntwerden der Informationen Rücksichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenstehen. (2) Der Anspruch besteht insbesondere nicht, 1. wenn die Informationen gesetzlich oder vertraglich geheim zu halten sind, 2. wenn es sich bei den Informationen um Geheimnisse Dritter, insbesondere nach den jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen um personenbezogene Daten handelt, 3. wenn es sich um Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse handelt, 4. wenn es sich um Entwürfe, Notizen, vorbereitende Stellungnahmen, Protokolle vertraulicher Beratungen u. ä. handelt, 5. wenn die Preisgabe der Informationen gerichtliche oder behördliche Verfahrensabläufe oder den behördlichen Entscheidungsbildungsprozess gefährden könnte oder 6. wenn der Schutz geistigen Eigentums entgegensteht. (3) Soweit und solange Informationen aufgrund der vorstehenden Absätze nicht zugänglich gemacht werden dürfen, besteht Anspruch auf Zugang zu den übrigen Informationen. Soweit und solange eine Aussonderung nicht möglich ist, besteht Anspruch auf Auskunftserteilung über die nicht nach den Abs. 1 oder 2 ausgeschlossenen Informationen. §7 Verhältnis zu anderen Informationszugangsrechten Rechtsvorschriften, die einen spezialgesetzlichen Zugang zu Informationen regeln oder ihre Grundlage in besonderen Rechtsverhältnissen haben, bleiben unberührt.
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§8 Kosten Für Amtshandlungen aufgrund dieser Satzung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) entsprechend der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Augsburg (Kostensatzung) in der jeweils geltenden Fassung erhoben. Die Gebühren sind so zu bemessen, dass zwischen Verwaltungsaufwand einerseits und dem Recht auf Informationszugang andererseits ein angemessenes Verhältnis besteht. Soweit Informationen aufgrund Gesetz, Satzung oder Vertrag gegen Entgelt überlassen werden, sind die dort geregelten Entgelte maßgebend. Über diese Tatsache ist die Antragstellerin / der Antragsteller rechtzeitig zu informieren. §9 Inkrafttreten Diese Satzung tritt am 01.10.2014 in Kraft. Augsburg, den 29.08.2014 i. V. Weber Bürgermeisterin



3. Änderungssatzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Augsburg vom 29.08.2014 Die Stadt Augsburg erlässt aufgrund von Art. 20 des Kostengesetzes und Art. 23 der Gemeindeordnung folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen im eigenen Wirkungskreis der Stadt Augsburg vom 23. November 2000 (ABl. S. 222 ff), zuletzt geändert mit Satzung vom 5. April 2002 (ABl. S. 81): §1 Das in § 2 Satz 1 der Satzung beigefügte Kostenverzeichnis wird in Tarifgruppe 0 um Tarifgruppe 01 wie folgt ergänzt: 01



Informationsfreiheitssatzung



011



Auskünfte



0111



mündliche und einfache schriftliche Auskünfte auch bei Herausgabe von wenigen Abschriften



0112



Erteilung einer schriftlichen Auskunft auch bei Herausgabe von Abschriften



30 – 250 Euro



0113



Erteilung einer schriftlichen Auskunft bei Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange Daten ausgesondert werden müssen



60 – 500 Euro



012



gebührenfrei



Herausgabe



0121



Herausgabe von Abschriften



15 – 125 Euro



0122



Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange Daten ausgesondert werden müssen



30 – 500 Euro



Einsichtnahme bei der Behörde einschließlich der erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen auch bei Herausgabe von wenigen Abschriften



15 – 500 Euro



013



§2 Diese Satzung tritt am 01.10.2014 in Kraft. Augsburg, den 29.08.2014 i. V. Weber Bürgermeisterin



Allgemeinverfügung der Stadt Augsburg über Ausnahmen vom Verkehrsverbot in der Augsburger Umweltzone Auf Grund des § 40 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütterungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 02.07.2013 (BGBl I S. 1943) und § 1 Abs. 2 der Fünfunddreißigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung – 35. BImSchV) in der Fassung des Artikel 1 der Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung vom 10.10.2006 (BGBl. I S.
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2218), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05.12.2007 (BGBl. I S. 2793) und dem Luftreinhalte-/Aktionsplan für die Stadt Augsburg in der Fassung der 1. Fortschreibung vom März 2009, in Verbindung mit § 46 Abs. 1 Nr. 11 Straßenverkehrsordnung (StVO) in der Fassung vom 06.03. 2013 (BGBl I S. 367) erlässt die Stadt Augsburg folgende Allgemeinverfügung: Kraftfahrzeuge der Klassen M und N5, die mit einer Plakette nach der tschechischen Regierungsverordnung über die Zuordnung der Kraftfahrzeuge zu Schadstoffgruppen und über Umweltplaketten vom 06.02.3013 (Gesetzessammlung Nr. 56/2013/Sb) gekennzeichnet sind, sind auf Grundlage des § 1 Abs. 2 der 35. BImSchV von dem Verkehrsverbot in der Augsburger Umweltzone unter der in Satz 2 bezeichneten Voraussetzung ausgenommen. Die Befreiung gilt nur, wenn die Fahrzeuge eine Plakette aufweisen, die dieselbe Farbe aufweist wie die im Zusatzzeichen zum Zeichen 270.1 zur Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Abs. 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (lfd. Nr. 46 der Anlage 2 Abschnitt 6 zu § 41 der Straßenverkehrsordnung vom 06.03.2013, BGBl I S. 367) angezeigten Plaketten nach § 2 Satz 1 i.V.m. Anhang 1 der 35. BImSchV. Dann gelten diese tschechischen Plaketten als die auf dem Zusatzzeichen gezeigten Plaketten. Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung können jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden. Kraftfahrzeuge der Klassen M und N gemäß Anhang II A Nr. 1 und Nr. 2 der Richtlinie 70/156 EWG des Rates vom 06. Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (ABl. L 42 vom 23.02.1970, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 über die Typengenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für Fahrzeuge (ABl. L 171 vom 29.06.2007, S. 1) geändert wurde sowie Kraftfahrzeuge der Klassen M und N gemäß Anhang II A Nr. 1 und Nr. 2 der Richtlinie 2007/46 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (ABl. L 263 vom 09.10.2007, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 195/2013 der Kommission vom 07. März 2013 zur Änderung der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und Rates und der Verordnung (EG) Nr. 692/2008 der Kommission hinsichtlich innovativer Techniken zur Verminderung der CO2Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (ABl. L 65 vom 8.3.2013, S. 1) geändert worden ist. Augsburg, 01.09.2014 gez. Gerd Merkle Berufsmäßiger Stadtrat



Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 08.09.2014 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:Aktenzeichen: 630-BA-2014-530-1 Bauvorhaben: Errichtung einer Schleppgaube an der Westseite - Tektur Zu BA-2010-823-1 Baugrundstück: Kleines Karmelitengäßchen 10 Flur Nr.: 1979, Gemarkung: Augsburg Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. Gründe: Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 BayBO). Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg in Zimmer 146 (1. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der Sachbearbeiterin, Frau Wußmann, unter der Rufnummer 324-4614 hierfür einen Termin zu vereinbaren. Rechtsbehelfsbelehrung Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Beklagter, z.B. Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBI 2007, 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich der Bayerischen Bauordnung und des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig. Stadt Augsburg - Referat 6 Bauordnungsamt
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 11.09.2014 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: Aktenzeichen: 630-BA-2014-319-1 Bauvorhaben: Neubau von 14 Stellplätzen Baugrundstück: Yorckstr. 26 Flur Nr.: 477/0, Gemarkung: Lechhausen Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. Gründe: Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG sachlich und örtlich zuständig. Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt werden (Art. 68 BayBO). Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO als bewirkt. Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg in Zimmer 144 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem Sachbearbeiter, Herr Fritsch, unter der Rufnummer 324-4628 hierfür einen Termin zu vereinbaren. Rechtsbehelfsbelehrung Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Beklagter, z.B. Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBI 2007, 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich der Bayerischen Bauordnung und des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes abgeschafft Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig. Stadt Augsburg - Referat 6 Bauordnungsamt



Ortsübliche Bekanntmachung über die Auslegung der Planunterlagen im Verfahren zur Erteilung einer gehobenen Erlaubnis für das Zutagefördern von Grundwasser aus einem Brunnen auf dem Betriebsgelände des Heizkraftwerkes der Stadtwerke Augsburg Energie GmbH in Augsburg, Franziskanergasse Die Stadtwerke Augsburg Energie GmbH beantragte mit Schreiben vom 02.12.2013 beim Umweltamt der Stadt Augsburg, Untere Wasserrechtsbehörde, die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis für das Zutagefördern von Grundwasser aus einem Brunnen auf dem Betriebsgelände ihres Heizkraftwerkes in Augsburg, Franziskanergasse (Flur-Nr. 3096 der Gemarkung Augsburg). Das entnommene Grundwasser dient der Versorgung des Heizkraftwerkes mit Brauchwasser insbesondere für energietechnische Zwecke und als Kühlwasser. Die beantragte maximale Entnahmemenge aus dem Brunnen beträgt maximal 100.000 m³ pro Jahr. Die gehobene Erlaubnis soll für die Dauer von 20 Jahren erteilt werden. Für das Vorhaben führt die Stadt Augsburg, Umweltamt, ein Verfahren gemäß §§ 8 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und Art. 69 Satz 2 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) in Verbindung mit den Art. 72 ff. des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) durch. Die Stadt Augsburg, Umweltamt hat nach allgemeiner Vorprüfung im Einzelfall gemäß § 3 c Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) festgestellt, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann und deshalb keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen ist. Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Die Auslegung der Planunterlagen wird hiermit gemäß Art. 69 BayWG in Verbindung mit Art. 73 Absätze 3, 4 und 5 BayVwVfG ortsüblich bekannt gemacht. 1. Die Pläne und Erläuterungen liegen in der Zeit von 29.09.2014 bis einschließlich 28.10.2014 bei der Stadt Augsburg, Umweltamt, An der Blauen Kappe 18, 86152 Augsburg, Verwaltungszentrum, 4. Obergeschoss, Zimmer 479, während der Dienststunden Mo. – Mi. 7:30 – 16.30 Uhr Do. 7:30 – 17.30 Uhr Fr. 7:30 – 12:00 Uhr zu allgemeiner Einsichtnahme aus. 2. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bei der unter Ziffer 1 genannten Dienststelle bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das heißt bis einschließlich 11.11.2014, schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen erheben. Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. Rechtzeitig erhobene Einwendungen werden in einem Termin (sog. Erörterungstermin) erörtert. Sofern auf den Termin nicht verzichtet wird, wird er gesondert ortsüblich bekannt gemacht. Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, werden von dem Termin gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, können Personen,
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die Einwendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden. Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.



Stadt Augsburg Umweltamt – Untere Wasserrechtsbehörde



Freier Verkaufsplatz auf dem Stadtmarkt Im Augsburger Stadtmarkt ist ein Verkaufsstand mit 25 m² am Marktbrunnenplatz zu vergeben. Es ist keine gastronomische Nutzung möglich. Auskünfte unter Tel. (0821) 324-39 01 Ihre aussagekräftige Bewerbungen, mit schlüssigem Konzept senden Sie an: Stadt Augsburg, Amt für Verbraucherschutz und Marktwesen, Fuggerstraße 12 a, 86150 Augsburg Stadt Augsburg Amt für Verbraucherschutz und Markwesen



























Empfehlen Sie Dokumente
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Gestaltungshandbuch Augsburg InnovationsparN - Stadt Augsburg 

Dr. Kurt Gribl. OberbÃ¼rgermeister. Eva Weber ..... Boarding. House. P1. Augsburg Innovationspark. UniversitÃ¤t Augsburg. Publikumsintensive Nutzungen.
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Gestaltungshandbuch Augsburg InnovationsparN - Stadt Augsburg 

S. 51, Bibliothek Deusto, Rafael Moneo, â€¹ Roland Halbe, www.ondiseno.com. S. 51, Projekt ... S. 66, RasenfugenpÃ±aster, â€¹ Braun Steine, www.braun-steine.de.
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

21.03.2016 - Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU). Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). BÃœNDNIS ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

Amtsblatt fÃ¼r die Stadt Northeim 10/2017 vom 22.02.2017. Seite 1 von 9. Amtsblatt fÃ¼r die Stadt Northeim. Jahrgang 2017. Northeim, 22.02.2017. Nr. 10/2017.
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Amtsblatt - Stadt Fürth 

21.11.2012 - ein Konto der Stadtkasse Fürth einzu- bezahlen oder zu ..... Günstig bei einem Gasverbrauch von mehr als ca. 8600 kWh pro Jahr und bei ...
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Amtsblatt - Stadt FÃ¼rth 

15.11.2012 - Bekanntmachung. An alle Fans des 1. FC NÃ¼rnberg, die am 24. November 2012 aus An- lass des FuÃŸballspiels der SpVgg. Greuther FÃ¼rth ...










 


[image: alt]





Amtsblatt - Stadt Northeim 

06.06.2017 - Einkommens sowie von der Zahlung des Elternbeitrages bis zur Vorlage eines entsprechenden. Bewilligungsbescheides. (4) Die HÃ¶he der ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

17.01.2017 - Januar 2017. 9. Wahlbekanntmachung der Stadt Northeim. 10. Herausgeber: Stadt Northeim, Scharnhorstplatz 1, 37154 Northeim. Redaktion ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

06.06.2017 - (2) Voraussetzung fÃ¼r eine Aufnahme ist, dass das Kind keiner Betreuung .... Nach dem Sozialgesetzbuch (SGB Achtes Buch, VIII â€“ Kinder- und ...
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Amtsblatt - Stadt Northeim 

19.09.2016 - Bürgermeisters. 4. Verwendung von Ortschaftsmitteln. 5. Anfragen und Anregungen. Stadt Northeim, den 16.09.2016. Der Bürgermeister gez.
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Amtsblatt Stadt Wernigerode 04 - 2012 

28.04.2012 - Golf Cabriolet 1.4 TSI, 90 kW (122 PS). Kraftstoffverbrauch, l/100 km innerorts 8 .... Friedrichstraße. Dornbergsweg. Am Schreiberteich.
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Amtsblatt Stadt Wernigerode 04 - 2012 

28.04.2012 - innerhalb von 9 Sekunden öffnen. ... die des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, »soll ...... www.gsw-wernigerode.de - [email protected].
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Movin'Klee - Augsburg - Hochschule Augsburg 

einer mobilen Applikation Kinder und Jugendliche fÃ¼r die Ausstellung zu ... und Befragung mit Hilfe eines Fragebogens durchgefÃ¼hrt, um schlussendlich die.
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Amtsblatt fÃ¼r die Stadt Bergen 

12.07.2012 - Grimm, Hans-Ulrich: Vom Verzehr wird abgeraten: wie uns die ... Grimm zeigt, welche Zutaten im Functional Food tatsÃ¤chlich wirken und ...
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Amtsblatt fÃ¼r die Stadt Bergen 

12.07.2012 - ... Denken, langsames Denken. Der 1934 geborene israelisch-US-amerikanische Psychologe und Wirtschaftswissenschaftler zeigt anhand.
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Amtsblatt 

18.12.1991 - Steige, PlÃ¤tze oder Skiabfahrten und swegc neu ... oder neue GewÃ¤sser anzulegen, ... Put zu fahren oder Wohnwagen dort abzustellen.
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geschichte der stadt augsburg von rmerzeit bis zur 

Reuse, Recycle, Glencoe Earth Iscience: The Water Planet, Grade 6,, and many other ebooks. Download: GESCHICHTE DER STADT AUGSBURG VON RMERZEIT BIS ZUR GEGENWART PDF. We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by havin
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campus card augsburg - UniversitÃ¤t Augsburg 

Bargeld. Aufwerter. Kartenzahlung EC. Aufwerter behindertengerecht. Aufwerter und. Kartenspender. RÃ¼ckzahler. Validierer. Validierer behindertengerecht.
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Amtsblatt Nr. 10 vom 31.03.2012 - Stadt MÃ¶nchengladbach 

31.03.2012 - verkauft. Das VerhÃ¤ltnis zwischen den Problemfans ..... wieder mit dem Slogan â€žTod und Hass dem 1. .... Zwangsgeldes scheidet aus, da die.
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amtsblatt - Velten 

28.03.2013 - Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Velten hat ... für den auswärtigen Bezug gegen Gebühr in Höhe von 1,80 € unter Telefon 0 33 ... Zahlungsweise: Banküberweisung, Empfänger: .... Art der akzeptierten Angebote: Keine elektroni- ...
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amtsblatt - Velten 

28.03.2013 - Ã¼ber die hintere Treppe. FÃ¼r dringende FÃ¤lle auÃŸerhalb .... kÃ¶nnen l) Kosten fÃ¼r die Ãœbersendung der Vergabeunterlagen in Papierform: Eine ...
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universum - ASTA Uni Augsburg 

02.05.2011 - rendenvertretung nun ernst zu nehmen und plant durch die Herausgabe ... max der UniversitÃ¤t zu besetzen. Da- mit reihte sich Augsburg in ...
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GS Augsburg Flyer 2014HM.cdr 

IHREN BESUCH! . â€ž=_ Energie sparen - zukunttssicher Heizen... Energie wird stetig teurer. Po|itische Unsicherheit und schwindende Ressourcen sorgen immer ...
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